Haus des Deutschen Ostens

E-Mail: hariett.schmidt@hdo.bayern.de
Am Lilienberg

Fax: 089 - 44 99 93 – 250

81669 München

Tel.: 089 - 44 99 93 – 217/218

HDO-AZ:

Projektförderung nach § 96 BVFG:

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung

Anlagen:

Kosten- und Finanzierungsplan

Programm-Entwurf (falls erforderlich)

Titel der beantragten Maßnahme:      
Antragstellende Person / Institution:      
Fernruf:      
Verantwortliche Vertretung (mit Anschrift):      
Bankverbindung:
IBAN      
Name des Geldinstitutes      
BIC      
Kontoinhaber*in (mit Anschrift)      
1. Höhe der beantragten einmaligen Zuwendung: EURO      
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass man einen angemessenen Eigenmitteleinsatz (mindestens 10%) zu leisten hat. 

2. Die Mittel sollen für folgenden Zweck verwendet werden:

(Der Zweck muss ausführlich bezeichnet werden. Allgemeine Ausdrücke wie Forschungszwecke, Förderung der Kulturarbeit, Dichterlesung, Volkstumsabend u.ä. genügen nicht. Auch ist anzugeben, ob und weshalb die Durchführung des Vorhabens ohne die Zuwendung nicht möglich ist oder gefährdet wäre.)

(Projektbeschreibung)
     
3. Ort und Zeit der Maßnahme:      
4. Für den gleichen Zweck wurde bei anderen Stellen eine Zuwendung beantragt:

nein
ja:
Name(n):      
Höhe(n):      
5. Haben andere Stellen für den gleichen Zweck eine Zuwendung gewährt oder in Aussicht gestellt?

     
Bitte gegebenenfalls Abschrift der Entscheidung beifügen.

6. Haben Sie in den letzten drei Jahren für den gleichen oder einen ähnlichen Zweck Zuwendungen erhalten? Falls ja, bitte Datum, Höhe und Zweck der Zuwendung angeben.

     
7. Weitere Angaben

7.1. Rechtsform der antragstellenden Person / Institution (z.B. Verein, Stiftung o.ä.):      
7.2. Vertretungsbefugnis:      
7.3. Buchführungssystem (z.B. einfache Buchführung):      
7.4. Welche Bücher werden geführt und wie werden Belege gesammelt?      
8. Erhalten Sie Steuervergünstigungen irgendwelcher Art im Zusammenhang mit dem Vorhaben?

     
9. Es wird mit der Unterschrift erklärt, dass

9.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird. Als Maßnahmenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefer- oder Leistungsvertrages zu werten (z.B. Verpflichtungen von Referenten, Künstlern oder Übersetzern, Erteilen von Druckaufträgen für Plakate, Programme, Einladungen u.ä.).

9.2 man zum Vorsteuerabzug 
 berechtigt

 nicht berechtigt ist

9.3 bei der Durchführung des Vorhabens die Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung eingehalten werden.

9.4 die Angaben in diesem Antrag vollständig und richtig sind.

9.5 man die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) erhalten hat und beachten wird.

9.6 man personell und sachlich in der Lage ist, die Verwendung der Mittel ordnungsgemäß nachzuweisen.

9.7 Der beiliegende Kosten- und Finanzierungsplan vollständig und nach bestem Gewissen erstellt wurde und dass die öffentlichen Mittel nur insofern in Anspruch genommen werden, als die Eigenmittel nicht ausreichen und weitere Deckungsmittel nicht vorhanden sind.
Ort und Datum 

Unterschrift

Kosten- und Finanzierungsplan der Maßnahme:      
Ausgaben: *)

Reisekosten Referenten*innen, Künstler*innen
     
Fahrtkosten Teilnehmer*innen
     
Unterbringungskosten Teilnehmer*innen
     
Honorare, Gagen, Vergütungen
     
Sachkosten

     
Unterbringung, Verpflegung Künstler*innen
     
Sonstige Kosten

     
Summe:

     
Einnahmen: *)

Förderung HDO

     
Förderung Dritter (Name/n)

     
Eigenanteil (% der Gesamtkosten)
     
(mind. 10% der Gesamtausgaben)

Tagungsbeiträge

     
Sonstige Einnahmen

     
Summe

     
*) Falls erforderlich, detaillierte Aufschlüsselung auf einem Beiblatt. Bitte Nachweis zu den Angaben beifügen.

(Stand April 2021)
A. Informationen zum Datenschutz

Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten bei der betroffenen Person Art. 13 DSGVO

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Bearbeitung eines Antrags auf Projektförderung nach §96 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Für dieses Antragsformular ist das Haus des Deutschen Ostens (HDO), nachgeordnete Behörde des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales verantwortlich.  

Sie können auf folgenden Wegen mit uns Kontakt aufnehmen:

Haus des Deutschen Ostens

Am Lilienberg 5

81669 München

Tel.: 089-449993-0

Fax: 089-449993-250

E-Mail: poststelle@hdo.bayern.de
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Haus des Deutschen Ostens

Datenschutzbeauftragter

Am Lilienberg 5

81669 München

Tel.: 089-449993-0

Fax: 089-449993-250

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Zwecke der Verarbeitung:

Zur Bearbeitung Ihres Antrags auf Projektförderung nach §96 BVFG ist die Erhebung der im Antrag genannten personenbezogenen Daten erforderlich. Die Daten werden nach Art 23 und 44 der BayHO und den hierzu erlassen Verwaltungsvorschriften erhoben und für die Kommunikation mit dem Antragsteller (z.B. Rückfragen, Bescheid, Ablehnung) sowie zur Überweisung der bewilligten Mittel genutzt. 

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a),  c) und e) DSGVO  und Art 4 Abs. 1 BayDSG verarbeitet.

Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine oder keine vollständigen Angaben machen, können wir Ihren Förderantrag aber möglicherweise nicht richtig bearbeiten. Das könnte dazu führen, dass eine Förderung nicht oder nicht in der beantragten Höhe bewillig wird.
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Die von Ihnen gemachten Daten speichern wir in elektronischer Form in einem staatlichen Rechenzentrum des Freistaates Bayern. Zum Zwecke der der Zahlungsabwicklung werden Ihre hierfür erforderlichen Daten der Staatsoberkasse Bayern in Landshut übermittelt. 

Gemäß Art. 91 BayHO werden die Anträge zur Projektförderung nach §96 BVFG an den Bayerischen Obersten Rechnungshof zur Prüfung übermittelt bzw. werden von diesem eingesehen. 
6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an ein Drittland übermittelt. 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Haus des Deutschen Ostens 10 Jahre unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß VV 23.1 a) gespeichert.  

8. Betroffenenrechte
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. Diesen können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Postanschrift: Postfach 22 12 19, 80502 München  

Adresse:  Wagmüllerstraße 18, 80538 München  

Telefon:  089 212672-0  

Telefax:  089 212672-50  

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de
9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Das Haus des Deutschen Ostens benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf Projektförderung nach §96 BVFG bearbeiten zu können. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 
B. Hinweis auf Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns jederzeit zu widersprechen. 

Das könnte dazu führen, dass die zweckentsprechende Verwendung einer bereits bewilligten Zuwendung ganz oder teilweise nicht nachgewiesen werden kann und deshalb ein vollständiger oder teilweiser Widerruf des Zuwendungsbescheides sowie eine entsprechende Rückforderung der Zuwendung erfolgen müssten. 
